Schwabisch Gmiind
BUrgermeisteramt

Schwabisch Gmind, 28.06.2024
Gemeinderatsdrucksache Nr. 056/2024

Vorlage an

Verwaltungsausschuss/Eigenbetriebsausschuss
zur Vorberatung
- offentlich -

Gemeinderat
zur Beschlussfassung
- Offentlich -

Fortschreibung der Elternbeitrage fiir das Kindertagesstattenjahr 2024/2025

Anlagen:

1. GebUhrenverzeichnis der stadtischen Kindertageseinrichtungen im Kindertagesstat-
tenjahr 2024/2025 auf Basis der Landesempfehlung 2024/2025

2. Fortschreibung der Gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und der Kommunalen
Landesverbande zur Festsetzung der Elternbeitrage fir das Kindergartenjahr
2024/2025

3. Anlage 3 - Flyer zu Unterstttzungsangeboten, Férdermoglichkeiten fur Kita Eltern-
beitrage

Beschlussantrag:

Die Elternbeitrage werden laut neugefasstem Gebuhrenverzeichnis (Anlage 1) entspre-
chend der Satzung zur Anderung der Satzung tber die Benutzung von Kindertagesein-
richtungen der Stadt Schwabisch Gmind vom 07.07.2021 analog vorliegender Landes-
empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbande fortgeschrieben.

Der Erhéhung des Verpflegungskostenbeitrags fir unter Dreijahrige und fur Uber Dreijah-
rige wird zugestimmt.

Seite 1 von 8



'||\||“ Schwibisch Gmind
" |\|||‘|u-" Blirgermeisteramt .

Sachverhalt und Antragsbegriindung:

Elternbeitrage

Die Stadt Schwabisch GmUnd betreibt 16 Kindertagesstatten in eigener Tragerschaft.
Insgesamt werden 907 Kinder in 56 Gruppen in diesen Einrichtungen betreut.

Die Betriebskosten fir den Betrieb dieser stadtischen Einrichtungen belaufen sich im
Haushaltsjahr 2024 auf Uber 16 Millionen Euro.

Deckung der Betriebsausgaben durch Elternbeitrage

16.029.090,00 €
18.000.000,00 €

16.000.000,00 €
14.000.000,00 £
12.000.000,00 €

10.000.000,00 €

8.000.000,00€
6.000.000,00 € ) 067.800.00 & 3.205.818,00 €
4.000.000,00 €
2.000.000,00€
- £
Gesamtausgaben Deckung Empfehlung

(stddt Einrichtungen] Elternbeitrdge Landesverband

(stadt. Kigas) Deckung durch

13% Elternbeitrdge

20%

Die Finanzierung ist auf mehrere Kostentrager verteilt, die in nachfolgender Ubersicht
dargestellt sind.
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Finanzierung der Betriebskosten der stadt. Einrichtungen
Sonderposten Auflosung
Tuweisungen (Afa)
0,45%

Projektzuweisungen vom
Land

0,74% " Ps > Cry (7

Zuweisungen
vom Land -
25,63%

Elternbeitrage
12,90%

Das angestrebte Ziel der kommunalen Landesverbande ware eine Deckung der Betriebs-
kosten zu 20 Prozent durch Elternbeitrage. Schwabisch Gmund liegt im Haushaltsjahr
2024 bei knapp 13 Prozent und damit rund 7 Prozent unter der Landesempfehlung.

Um die allgemeinen Kostensteigerungen sowie riickwirkend die tariflichen Kostensteige-
rungen abzufangen, empfehlen die Vertreter des Stadtetags, des Gemeindetages sowie
die kirchlichen Fachverbande eine Erh6hung der Elternbeitrage um 7,5 Prozent fir das
Kindertagesstattenjahr 2024/2025 (siehe Anlage 2). Die Empfehlungen sehen vor, fir
besondere oder erweiterte Angebotsformen Sonderregelungen zu treffen. Mit dem Mo-
dell zur Zweit- bzw. Mehrkindregelung besteht eine Regelung, um die Familien finanziell
zu entlasten.

Der Gemeinderat hat vor Jahren entschieden, dass die Geblhren fir die Kinderbetreuung
in Schwabisch Gmind an die Landesempfehlung der Kommunalen Landesverbdnde und
der Kirchen angepasst und entsprechend fortgeschrieben werden soll. Dies hat im Bereich
der Kinderbetreuung im Kindergarten (Kinder Uber drei Jahren bis zum Schuleintritt)
schon lange Zeit Tradition. Weiter hat der Gemeinderat am 07.07.2021 beschlossen, im
Bereich der unter Dreijdhrigen 10 % unter der Landesempfehlung zu bleiben. Finanziert
wurde diese Reduzierung durch die geringfiigige Erhdhung der Beitrdage fir den U3-Be-
reich. Diese Festlegungen sollen fir die Elternbeitrdge 2024/2025 unverandert bleiben.

Auf Basis der Empfehlungen ergeben sich fir das Kindertagesstattenjahr 2024/2025 die
in Anlage 1 dargestellten Elternbeitrage. Vergleicht man die Elternbeitrdge 2023/2024 mit
den neu berechneten Elternbeitrage 2024/2025 ergeben sich folgende monatliche Erho-
hungen:
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Geschwisterkind Geschwisterkind Geschwisterkind Geschwisterkind
Betreuungsart/-zeit Zahlkind 1 Zahlkind 2 Zahlkind 3 Zihlkind 4

citr. | Krippanbeitr,
2024/2025

citr. | Krippenbeitr
2024/2025

| krippenbeitr.
2024/2025

| krippenbeitr.

Erhauns 2024/2025

Erhghunz | L FF Erhahung | ErhBhunz

u3

Betreuung U3 Kinder in der
Kindergartengruppe 6 h/Tag 401€ | 431€ | 30€ 208 € | 320€ | 22€] 202€ | 216€| 14 € 80 € 86 € 6 €
Betreuung U3 Kinder in der

Kindergartengruppe 7 h/Tag 467€ | 503€| 36 € 348€ | 374€ | 26€)] 235€ | 252€| 17€ 93¢€| 100€| /€

Betreuung U3 Kinder in der
Kindergartengruppe 8 h/Tag 534€ | 575€| 41€ 397€ | 427€ | 30€| 269€ | 288€ | 19€| 107€| 114€ 7€
Betreuung U3 Kinder in der
Kindergartengruppe 9 h/Tag 601€ | 647€ | 46 € A47€ | AB1€ | 34 €| 302€ | 324€ | 22€| 120€ | 128€ 2 €
Betreuung U3 Kinder in der

Kindergartengruppe 10,5 h/Tag| 701 € | 754 € | 53 € 521€ | 561€ | 40€| 353€] 378€ | 25€| 140€ | 150€ | 10€

Geschwisterkind Geschwisterkind Geschwisterkind Geschwisterkind
Betreuungsart/-zeit Zahlkind 1 Z&hlkind 2 Zahlkind 3 Zshlkind 4
(VE} 203efz0as | EPehunz 20safz0as | EMonune 200efz0as | EPOun 20safz0zs | Eenune
V&-Gruppe 3-6 lahre max. 6 h
/ Tag 6 Std. pro Tag 181€ | 194€| 13 € 140€| 151€ | 11 € 95 €] 102 € 7€ 31 € 34 € 3€
VO-Gruppe 3-6 lahre max. 7 h
/ Tag 7 Std. pro Tag 211€ | 227€| 16 € 164€| 176 €| 12€] 111 €| 119€ 8 € 36 € 39 € 3€
GT-Gruppe 3-6 Jahre max. 8 h /|
Tag 8 Std. pro Tag 242 € | 259€ | 17 € 187€| 202€ | 15€| 126€] 136€ | 10€ 42€| A5€| 3€
GT-Gruppe 3-6 Jahre max. 9 h /
Tag 9 Std. pro Tag 272€ | 292€ | 20€ 211€| 227€ | 16€| 142€] 153€ | 11€ 47 € 50€] 3€
GT-Gruppe 3-6 Jahre max.
10,5h / Tag 10,5 Std. proTag | 317 € | 340€ | 23 € 2A6€| 265€ | 19€| 166€] 179€ | 13 € 54 € 59€| 5¢€

Qualitat und Verlasslichkeit in den stadtischen Kindertageseinrichtungen

Die Stadt Schwabisch GmUnd hat sich das Motto ,,Bildung vor die Klammer” zum Ziel
gesetzt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, soll eine hohe Qualitat in den Einrich-
tungen geboten werden. Die gro3e Bedeutung der padagogischen Qualitdt von Kinder-
tageseinrichtungen fur Kinder und Familien ist mittlerweile empirisch gut belegt. Natio-
nale und internationale Untersuchungen kénnen in Bezug auf die kindliche Entwicklung
kurz-, mittel- und langfristige Effekte von Erziehung, Bildung und Betreuung in qualitativ
guten Kindertageseinrichtungen nachweisen. Eltern und Sorgeberechtigte kénnen in
den Kindertagesstatten eine Vielzahl an Qualitatsmerkmalen erwarten, die darauf abzie-
len, eine sichere, unterstitzende und férdernde Umgebung fur ihre Kinder zu schaffen.

Dazu gehdren unter anderem:

- Garantie eines Betreuungsplatzes:

Im Rahmen der Bedarfsplanung wurde aufgezeigt, dass der Rechtsanspruch auf
einen Betreuungsplatz grundsatzlich erfillt werden kann, nicht immer zum ge-
wulnschten Zeitpunkt und nicht immer im gewdiinschten Wohnbezirk. Die Stadt
Schwabisch Gmind hat seit 2018 Gber 700 zusatzliche Platze (inkl. freien Tragern)
geschaffen und das Angebot damit nach und nach ausgebaut, auch kiinftig sollen
weitere Platze geschaffen werden, um allen Familien ein bedarfsgerechtes Ange-
bot zur Verfigung zu stellen.
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Qualifiziertes und gut ausgebildetes Personal:

Die Stadt Schwabisch GmUnd beschaftigt derzeit ca. 250 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Kindertagesstatten.

Die Bezahlung erfolgt nach den Regelungen des Tarifvertrags fir den 6ffentlichen
Dienst. Die Tarifvertragsparteien haben sich beim letzten Tarifabschluss auf eine
Gehaltserhéhung verstandigt. Die Erhohung der Personalkosten spiegelt sich in
der vorgeschlagenen Erhdhung der Elternbeitrdge wieder.

Verlasslichkeit der Betreuung:

Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung fehlen in Deutschland rund
430.000 Betreuungsplatze. Auch wenn sich der Fachkraftemangel teilweise auch
in Schwabisch Gmind bemerkbar macht, kénnen die Stellen — wenn auch zum
Teil nur zeitversetzt — bisher mit gut ausgebildeten Fachkraften nachbesetzt wer-
den, sodass alle zur Verfligung stehenden Platze dauerhaft betrieben werden kon-
nen. Um die Verlasslichkeit der Betreuung zu garantieren, sind in jeder Einrichtung
zusatzliche padagogische Krafte tatig, die Personalausfalle weitestgehend kom-
pensieren sollen. Auch diese Stellen machen sich in den gestiegenen Personalkos-
ten bemerkbar.

Vielfalt der Einrichtungen:

Die einzelnen Einrichtungen zeichnen sich unter anderem durch ihre unter-
schiedlichen padagogischen Ausrichtungen und Profile aus. So setzen die Ein-
richtungen unterschiedliche Schwerpunkte, beispielsweise beim Thema Bewe-
gung, Musik oder Natur. Dartber hinaus verfiigen die unterschiedlichen Einrich-
tungen Uber verschiedene Betreuungszeiten, sodass Eltern das fir sie passende
Modell wahlen kénnen.

Sprachliche Bildung:

Die sprachliche Bildung bildet die Grundlage fur die sprachliche Entwicklung der
Kinder. Die padagogischen Fachkréfte achten daher gezielt darauf, die sprachli-
che Entwicklung der Kinder zu férdern und sie dabei zu unterstitzen, ihre
sprachlichen Fahigkeiten weiterzuentwickeln. Hierbei wird das Modell der all-
tagsintegrierten Sprachférderung gelebt, alle Fachkrafte verhalten sich sprach-
férdernd und agieren als Vorbild. Zudem sind im Rahmen des Landesprogramms
. Kompetenzen verlasslich voranbringen” (Kolibri) Sprachférderkrafte in den Ein-
richtungen tatig, die Kinder mit intensivem Sprachférderbedarf unterstttzen.
Darlber hinaus unterstitzen sie die Fachkrafte in den Fragen der Sprachentwick-
lung und der angemessenen Begleitung des jeweiligen Kindes. Gemeinsam mit
den padagogischen Fachkraften werden Sprachstanderhebungen durchgefihrt,
um zu erkennen, ob ein intensiver Sprachférderbedarf vorliegt.

Fachdienst Inklusion und Elternberatung:

Um die Bildungs- und Chancengerechtigkeit in Schwabisch Gmind zu starken,
hat der Gemeinderat die Einrichtung eines Fachdienstes beschlossen. Dadurch
werden die Themen Sprachférderung, Inklusion und Elternberatung im Sinne ei-
ner praventiven Familienférderung und passgenauen Entwicklungsférderung der
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Kinder noch enger miteinander vernetzt. Zu den wesentlichen Aufgaben des Fach-
dienstes gehdren die heilpddagogische Beratung der padagogischen Fachkrafte in
enger Zusammenarbeit mit den Familien mit Kindern mit besonderen Bedarfen.
Ziel ist es, die padagogischen Fachkrafte bei der Bewaltigung ihrer zunehmend
komplexer werdenden Aufgaben zu entlasten und den Kindern mit besonderen
Bedarfen bedarfsgerechte Entwicklungsbegleitung anzubieten. Darlber hinaus ist
der Fachdienst in die Hilfeplangestaltung eingebunden, koordiniert und vernetzt
die Elternbegleitungen und die Integrationskrafte in den Kindertageseinrichtun-
gen.

Um die padagogische Qualitat in den Einrichtungen dauerhaft zu sichern und weiterzu-
entwickeln, wurden die Einrichtungsleitungen in den Jahren 2020 bis 2022 in der inter-
nen Qualitatsentwicklung auf Basis fachwissenschaftlicher und fachpraktischer Quali-
tatskriterien geschult. Parallel wurde vom Zentrum fir Qualitatsforschung und Monito-
ring in der Kinder- und Jugendbhilfe (ZQM) der Padagogischen Hochschule Schwabisch
Gmind im Rahmen eines Qualitatsmonitorings die pddagogische Qualitat der Einrich-
tungen systematisch Uberprift. Hierbei wurden die Starken, Potentiale und Erfordernisse
zur Weiterentwicklung des frihpadagogischen Angebots der stadtischen Kindertages-
einrichtungen in Schwabisch Gmund unter die Lupe genommen. Auf dieser Grundlage
wurde in den stadtischen Einrichtungen ein datenbasierter Qualitatsentwicklungsprozess
durchgefihrt. Im Jahr 2022 wurde den Einrichtungen insgesamt eine gute, entwick-
lungsangemessene Bildungs- und Betreuungsqualitdt bestatigt. Dabei liegen die Starken
des stadtischen Angebots vor allem in den Bereichen der sprachlichen Bildung sowie in
der Fachkraft-Kind-Interaktion. Ebenfalls ein hohes Qualitatsniveau weisen die Bereiche
Gruppenstruktur bzw. Gruppendurchmischung auf. Um die Qualitat langfristig weiter-
zuentwickeln und sicherzustellen, wird die Evaluierung alle zwei Jahre durchgefthrt. Die
aktuelle Erhebung findet derzeit statt, die Ergebnisse werden voraussichtlich im Frihjahr
2025 vorgestellt.

Um die stadtischen Kindertagesstatten mit den genannten Qualitatsmerkmalen auch
klnftig betreiben zu kdnnen und weiterzuentwickeln, schlagt die Stadt Schwabisch
Gmund eine Erhéhung der Elternbeitrage auf Basis der Empfehlungen um 7,5 Prozent
vor. Der Beschlussvorschlag wurde in der Arbeitsgruppe Kita, die sich aus Vertreterinnen
und Vertreten der Gemeinderatsfraktionen, der Trager sowie des Gesamtelternbeirats
zusammensetzt, am 15.05.2024 besprochen. Alle Beteiligten sind sich darlber einig,
dass gebihrenfreie Kindertagesstatten das oberste Ziel waren. Da dies bisher vom Land
nicht beschlossen wurde, ist die Finanzierung des Kindertagesstattenbetriebs nur durch
die Erhéhung der Elternbeitrage maoglich.
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Verpflegungskostenbeitrag

In Ganztageseinrichtungen ist eine warme Mittagsverpflegung verpflichtend, bei Einrich-
tungen mit verlangerten Offnungszeiten kann das Angebot freiwillig zur Verfiigung ge-
stellt werden. Im Jahr 2023 haben durchschnittlich 477 Kinder das Essensangebot in den
stadtischen Einrichtungen in Anspruch genommen, insgesamt wurden 58.076 Portionen
(10.699 fUr Kinder unter drei Jahren, 43.377 fur Kinder Uber drei Jahren bis zum Schul-
eintritt) konsumiert.

Wird das Angebot einer warmen Mittagsverpflegung in Anspruch genommen, wird zu-
satzlich zu den Elternbeitragen ein Verpflegungskostenbeitrag erhoben. Es werden hierbei
nur die Verpflegungskosten der Caterer zugrunde gelegt, eine Vollkostenrechnung er-
folgt nicht. Dies bedeutet, dass zusatzliche Kosten (Personalkosten fir die hauswirtschaft-
lichen Krafte, Raumnutzungskosten etc.) nicht mit einberechnet werden. Zudem wird ein
Durchschnittspreis aus allen Verpflegungskosten kalkuliert, sodass die Hohe des Verpfle-
gungskostenbeitrags in allen stadtischen Einrichtungen gleich ist.

Bedingt durch die gestiegenen Energiekosten sowie die hdhere Inflationsrate haben die
Caterer die Mittagessenspreise erhoht. Die Verpflegungskostenbeitrdge wurden daher
neu kalkuliert. Bei Kindern unter drei Jahren soll der Verpflegungskostenbeitrag ab dem
Kindertagesstattenjahr 2024/2025 3,80 Euro (bisher: 3,50 Euro) und bei Kindern ab drei
Jahren bis zum Schuleintritt 4,00 Euro (bisher: 3,80 Euro) betragen.

Erstattung der Elternbeitrage sowie des Verpflequngskostenbeitrags

FUr bestimmte Personengruppen kann der Elternbeitrag - ohne Einkommensprifung -
vom Geschaftsbereich Jugend und Familie beim Landratsamt Ostalbkreis komplett tGber-
nommen werden. Anspruchsberechtigt sind Elternpaare und Alleinerziehende, die im
Ostalbkreis wohnen, deren Kind eine Kindertageseinrichtung besucht und die eine der
folgenden Sozialleistungen beziehen:

- Grundsicherung fur Arbeitssuchende (ALG II)

- Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB Xl

- Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung (SGB XII)
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

- Kinderzuschlag (§ 6a Bundeskindergeldgesetz)

- Wohngeld-Plus

Um Familien auf die Méglichkeit der Ubernahme der Elternbeitrage sowie des Verpfle-
gungskostenbeitrags aufmerksam zu machen, hat die Stadtverwaltung einen Informa-
tionsflyer erstellt, der bei der Anmeldung in den Einrichtungen mit ausgegeben wird
(siehe Anlage 3).

In Schwabisch Gmiind erhalten derzeit 17 Prozent der Kinder die Beitrdge erstattet (120
Kinder erhalten Wirtschaftliche Jugendhilfe, 58 Kinder Bildungs- und Teilhabeleistun-
gen). Der Vergleich mit anderen Kommunen (Aalen 9%, Goppingen 6%, Heidenheim



Schwabisch Gmiind
BUrgermeisteramt -3

25%, Schorndorf 14%) zeigt, dass in den stadtischen Einrichtungen vergleichsweise ein
hoher Anteil die Betrage erstattet bekommt. Durch die im Januar 2023 in Kraft getre-
tene Wohngeldreform wird davon ausgegangen, dass der Anteil der erstatteten Beitrage
steigen wird.

Um mdglichst viele Familien zu erreichen, wurde die Reform durch das Amt fur Familie
und Soziales am 16.01.2024 im Integrationsrat sowie am 17.01.2024 im Sozialaus-
schuss vorgestellt (vgl. Gemeinderatsdrucksache 238/2023). Zudem wurden alle Kinder-
tagesstattentrager sowie Einrichtungsleitungen zu einer Informationsveranstaltung ein-
geladen. Die Vorstellung soll auBerdem noch bei den Elternbeirdten erfolgen, sodass ein
groBtmaglicher Multiplikatoreffekt erreicht wird.

Personengruppen, die keine der oben genannten Sozialleistungen beziehen, deren Ein-
kommen aber sehr gering ist, kdnnen zusatzlich zu diesem Personenkreis einen Antrag
beim Landratsamt Ostalbkreis stellen und ihre Einkommensnachweise beifligen.

In den stadtischen Kindertageseinrichtungen erhalten aktuell 17,5 Prozent der betreuten
Kinder die Beitrage erstattet.



	Zuständig
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung

